
VERORDNUNG (EG) Nr. 2139/2004 DER KOMMISSION

vom 8. Dezember 2004

zur Änderung und Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates und zur Änderung
der Entscheidung 2000/115/EG der Kommission im Hinblick auf die Durchführung von Erhebungen
der Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe in den Jahren 2005 und 2007

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 571/88 des Rates vom
29. Februar 1988 zur Durchführung von Erhebungen der
Gemeinschaft über die Struktur der landwirtschaftlichen
Betriebe (1), insbesondere auf Artikel 8 Absätze 1 und 4 sowie
Anhang II Ziffer 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Beitritt der Tschechischen Republik, Estlands,
Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens,
Sloweniens und der Slowakischen Republik am 1. Mai
2004 macht eine Änderung des Merkmalskatalogs in An-
hang I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 erforderlich.

(2) Zur Verwirklichung des neuen politischen Ziels einer
nachhaltigen Gemeinsamen Agrarpolitik werden mehr
Informationen insbesondere über die Entwicklung des
ländlichen Raums benötigt.

(3) Im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates vom
26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik
(NUTS) (2) sollten die Mitgliedstaaten bei allen an die
Kommission übermittelten Statistiken, die nach Gebiets-
einheiten untergliedert sind, die NUTS-Systematik ver-
wenden. Für die Zwecke der Erhebungen über die Struk-
tur der landwirtschaftlichen Betriebe (im Folgenden „Be-
triebsstrukturerhebungen“ genannt) sollten die Regionen
und Bezirke gemäß der NUTS-Klassifikation definiert
werden.

(4) Die Kommission sollte die Fristen für die Übermittlung
von Einzeldaten aus den Betriebsstrukturerhebungen fest-
legen und dabei berücksichtigen, dass der Zeitplan für die
Durchführung der Erhebungsarbeiten in den einzelnen
Mitgliedstaaten verschieden ist.

(5) Sowohl die Verordnung (EWG) Nr. 571/88 selbst als
auch die Entscheidung 2000/115/EG der Kommission (3),
die Definitionen und Erläuterungen zu der genannten
Verordnung enthält, sollten daher entsprechend geändert
werden.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent-
sprechen der Stellungnahme des durch den Beschluss
72/279/EWG des Rates (4) eingesetzten Ständigen Agrar-
statistischen Ausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EWG) Nr. 571/88 wird durch An-
hang I der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Die Entscheidung 2000/115/EG wird wie folgt geändert:

1. Anhang I wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verord-
nung geändert.

2. Anhang IV wird gestrichen.

Artikel 3

(1) Für die Zwecke der Betriebsstrukturerhebungen 2005 und
2007 sind die Regionen die Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 2
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003.

In Abweichung hiervon sind für Deutschland die Regionen die
Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 1 gemäß der genannten Ver-
ordnung.

(2) Für die Zwecke der Betriebsstrukturerhebungen 2005 und
2007 sind die Bezirke die Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 3
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003.
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(1) ABl. L 56 vom 2.3.1988, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 1435/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates (ABl. L 268 vom 16.8.2004, S. 1).

(2) ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1.

(3) ABl. L 38 vom 12.2.2000, S. 1. Entscheidung zuletzt geändert durch
die Beitrittsakte von 2003.

(4) ABl. L 179 vom 7.8.1972, S. 1.



In Abweichung hiervon sind für Deutschland die Regionen die
Gebietseinheiten der NUTS-Ebene 2 gemäß der genannten Ver-
ordnung.

(3) Für die Zwecke der Betriebsstrukturerhebungen 2005 und
2007 sind die Gemeinden die kleineren Verwaltungseinheiten
gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003. Die
Mitgliedstaaten geben die Gemeinde für jeden in der Erhebung
erfassten Betrieb an.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten übermitteln innerhalb der in Anhang III der
vorliegenden Verordnung angegebenen Fristen validierte Einzel-
daten aus den Betriebsstrukturerhebungen 2005 und 2007.

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 8. Dezember 2004

Für die Kommission
Joaquín ALMUNIA

Mitglied der Kommission
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ANHANG II

Änderungen an Anhang I der Entscheidung 2000/115/EG

1. Änderungen an Abschnitt A

Unterabschnitt A/1 II:

„Die Regionen und Bezirke für die Zwecke der Erhebungen über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe sind in
Anhang IV aufgeführt.“

und der folgende Satz in Abschnitt A/1 a) II:

„Können diese Codes nicht übermittelt werden, teilen die Mitgliedstaaten stattdessen für jeden einzelnen Betrieb die in
den Merkmalen A/2, A/2 a) und A/3 genannten Informationen mit.“

werden gestrichen.

2. Änderungen an Abschnitt C

Der folgende Unterabschnitt wird an Abschnitt C angefügt:

„C/5 Bewirtschaftungssysteme und -methoden

1. C/5 f) Investitionsbeihilfen in den vergangenen fünf Jahren

I. Staatliche Investitionsbeihilfen betreffen in der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 über die Entwicklung des
ländlichen Raums aufgeführte Maßnahmen.

II. „Direkt“ bedeutet, dass das Merkmal keine Investitionsbeihilfen umfasst, die nicht direkt an den Betrieb gezahlt,
sondern auf einer höheren Ebene (Regional- oder Gruppenebene) bereitgestellt werden, und zwar auch dann,
wenn dem Betrieb diese Beihilfe indirekt zugute gekommen wäre. Beispiele für hier nicht einbezogene Inves-
titionen sind:

— Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die ländliche Wirtschaft und Bevölkerung,

— Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur,

— Aufbau von Vertretungs und Betriebsführungsdiensten für landwirtschaftliche Betriebe,

— Vermarktung von landwirtschaftlichen Qualitätserzeugnissen,

— Bodenmelioration,

— Flurbereinigung.

Ferner umfasst die Frage keine in der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 genannten Beihilfen und Maßnahmen
folgender Art, die sich nicht auf Investitionen beziehen:

— Berufsbildung (Kapitel III),

— Vorruhestand (Kapitel IV),

— benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischen Einschränkungen (Kapitel V),

— Agrarumweltmaßnahmen (Kapitel VI).

2. C/5 f) i) Erhalt staatlicher Beihilfen im Rahmen von produktiven Investitionen

I. Produktive Investitionen betreffen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1257/1999:

— Artikel 4: Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben;

— Art. 8: Niederlassung von Junglandwirten.
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3. C/5 f) ii) Erhalt staatlicher Beihilfen im Rahmen von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums

I. Die unter diese Frage fallenden Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums sind bestimmte gemäß
Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 durchgeführte Maßnahmen:

— Dorferneuerung und –entwicklung sowie Schutz und Erhaltung des ländlichen Kulturerbes,

— Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen und landwirtschaftsnahen Bereich, um zusätzliche
Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative Einkommensquellen zu schaffen,

— Förderung von Fremdenverkehrs- und Handwerkstätigkeiten,

— Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft, der Landschaftspflege und der
Verbesserung des Tierschutzes,

— Finanzierungstechnik,

sowie Investitionen in der Forstwirtschaft (Kapitel VIII).

C/6 Bestimmung der Produktion des Betriebs

4. C/6 a) Verbrauch des Haushalts des Betriebsinhabers

II. Unentgeltliche Schenkungen an Familienangehörige und Verwandte sollten als Haushaltsverbrauch betrachtet
werden. Für die Endproduktion gilt die in der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendete Definition (d. h.
die als Vorleistungen in andere Erzeugungen eingehende Produktion, z. B. Futterpflanzen für die tierische
Erzeugung, sollte in der Gesamtproduktion nicht berücksichtigt werden).

Die 50% sollten natürlich nicht als genauer Grenzwert betrachtet werden, sondern stellen lediglich eine Größen-
ordnung dar.

5. C/6 b) Direktverkäufe an die Verbraucher

II. Die 50% sollten natürlich nicht als Ergebnis einer genauen Schätzung betrachtet werden, sondern stellen
lediglich eine Größenordnung dar.“
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ANHANG III

Fristen für die Übermittlung der validierten Einzeldaten der Erhebung an Eurostat

Mitgliedstaat Fristen Betriebsstrukturerhebungen 2005 Fristen Betriebsstrukturerhebungen 2007

Belgien 30. Juni 2006 31. Mai 2008

Tschechische Republik 30 Juni 2006 30. Juni 2008

Dänemark 31. Mai 2006 31. Mai 2008

Deutschland 30. September 2006 30. September 2008

Estland 30. Juni 2006 30. Juni 2008

Griechenland 31. Dezember 2006 31. Dezember 2008

Spanien 31. Dezember 2006 31. Dezember 2008

Frankreich 31. Dezember 2006 31. Dezember 2008

Irland 30. Juni 2006 31. Mai 2008

Italien 31. Oktober 2006 30. September 2008

Zypern 30. September 2006 30. September 2008

Lettland 30. Juni 2006 30. Juni 2008

Litauen 31. März 2006 31. März 2008

Luxemburg 31. Mai 2006 31. Mai 2008

Ungarn 30. September 2006 30. September 2008

Malta 31. Juli 2006 31. Juli 2008

Niederlande 31. Juli 2006 31. Juli 2008

Österreich 30. September 2006 30. September 2008

Polen 31. März 2006 31. März 2008

Portugal 31. Dezember 2006 31. Dezember 2008

Slowenien 30. Juni 2006 30. Juni 2008

Slowakische Republik 31. Oktober 2006 30. September 2008

Finnland 31. August 2006 31. August 2008

Schweden 30. Juni 2006 30. Juni 2008

Vereinigtes Königreich 31. August 2006 31. August 2008
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